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Antrag für die Benützung des Hallenbades Hüslimatt
Hallenbad Hüslimatt, Sägestrasse 8d, 4104 Oberwil, Telefon 061 405 42 85

Veranstaltung, Anlass

Belegungszweck
     

MieterIn

Verein, Organisation, Privatperson

ortsansässig
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Verantwortlich
Rechnungsadresse

Name

Adresse
      FORMTEXT 

     




PLZ, Ort
      FORMTEXT 

     




Tel P

Mietfläche (Anzahl Bahnen, Nichtschwimmer- oder Schwimmerbecken, Sprunggrube)
     


     


Zeitliche Angaben

Saison
     

Wochentag





Bemerkungen 
     


     

     


In allen Räumen des Hallenbads besteht ein absolutes Rauchverbot.

Die angegebenen Zeiten sind einzuhalten. Die Eintritte ins Bad sind im Mietpreis nicht inbegriffen. Material kann im Hallenbad nicht eingelagert werden.

Eine Annullierung ist kostenpflichtig gem. § 13 Abs. 2 resp. § 30 der BO.

Dem/der AntragsstellerIn ist die Benützungsordnung für öffentliche Gebäude und Anlagen vom 30. August 2004 bekannt. (vgl.  www.oberwil.ch/de/olschalter/publikationen/)
Ort, Datum 
	Abteilung Bau
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